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 Rücksichtnahmepflichten des 

Vermieters und Schriftformerfordernis 
 
OLG München, Urteil vom 22.11.2018, Az.: 32 U 
1376/18 

 
Das Oberlandesgericht befasste sich in dieser 

Entscheidung mit Aussagen des Vermieters ins 

Blaue hinein und Schriftformerfordernissen bei 

Nachträgen. 
Der Kläger ist Mieter von Räumen, die 

zum Betrieb einer Zahnarztpraxis an diesen 
vermietet sind. Der Mietvertrag wurde 28.05.2004 
zusammen mit einer weiteren Vereinbarung 
geschlossen und sah ein Optionsrecht um weitere 
5 Jahre Mietzeit vor. Im Jahr 2007 schlossen die 
Parteien nach Kündigungserklärung des Klägers 
eine Zusatzvereinbarung, in der es hieß, dass Herr 
S. aus der Kündigung keine Rechte mehr herleiten 
kann. Mit Schreiben im Jahr 2013 übte der Kläger 
sein Optionsrecht aus. Der Beklagte kündigte 
dem Kläger im Jahr 2014 wegen Eigenbedarfs. Der 
Kläger klagte hiergegen und wollte festgestellt 
wissen, dass das Mietverhältnis nicht beendet 
sei. Der Beklagte trug vor, dass der Kläger sich 
nicht an die Hausordnung halte, die Praxisräume 
nicht in ordentlichem Zustand halte und den 
Patienten exorbitante Rechnungen stelle. Der 
Kläger kündigte hieraufhin außerordentlich und 
begründete dies mit den beleidigenden und 
rufschädigenden Äußerungen, die der Beklagte im 
Prozess getätigt hatte. 

Das OLG München sprach dem Kläger 
Recht zu, da dieser durch die Äußerungen des 
Beklagten im Prozess zur Kündigung veranlasst 
wurde. Hierdurch lag ein wichtiger Grund für eine 
außerordentliche Kündigung vor. Deswegen habe 
der Kläger auch einen Anspruch auf seinen 
Kündigungsfolgeschaden. Die Mietvertragspartei, 
die durch eine von ihr zu vertretende Ver-
tragsverletzung die andere Partei zu ihrer 
wirksamen außerordentlichen Kündigung ver-
anlasst hat, ist dieser Partei zum Ersatz des 
hierdurch verursachten Schadens verpflichtet. 
Die Äußerungen des Beklagten zeugen von einem 
zerrütteten Verhältnis der Parteien und stellen in 
ihrer Gesamtheit einen wichtigen Grund zur 
außerordentlichen Kündigung dar, da auch 
Äußerungen einer Partei im Rahmen eines 

Rechtsstreits die Vertrauensgrundlage zerstören 
können. Zwar dürfe im Prozess auch im scharfen 
Ton Verhaltensweisen der anderen Partei 
vorgetragen werden, soweit dies erforderlich ist, 
allerdings bildet der Prozessstoff die Grenze für 
den Vortrag. Für die Kündigung dürfe auch 
insgesamt zum Verhalten der Partei vorgetragen 
werden, um die Unzumutbarkeit des Festhaltens 
am Mietvertrag festzustellen. Allerdings wird die 
Grenze des Zulässigen überschritten, wenn 
Aussagen ins Blaue hinein getätigt werden oder 
Aussagen keinen Bezug mehr zum Mietverhältnis 
haben. Die Aussagen des Beklagten bezüglich des 
Verhaltens des Klägers hatten keinen Zusammen-
hang zur ordentlichen Kündigung und somit zum 
Prozessstoff. Der Vermieter verletzt weiter seine 
mietvertraglichen Pflichten, wenn das Prozess-
verhalten darauf ausgerichtet ist, den Mieter 
unabhängig von der Klärung einer streitigen 
Rechtsfrage durch Vorwürfe und herabsetzende 
Äußerungen zum Auszug zu bewegen. Zieht der 
Mieter deswegen aus und hat hieraus Vermögens-
einbußen, so kann er diese vom Vermieter als 
Kündigungsfolgeschaden verlangen. Im vorliegen-
den Fall verneinte das Gericht jedoch einen 
solchen Schaden, da der Kläger nicht aus-
reichend dargelegt hatte, dass die ordentlichen 
Kündigungen des Beklagten ursächlich waren für 
die Schäden des Klägers. 

Daneben entschied das Ober-
landesgericht, dass die Vereinbarung vom Jahre 
2007 und somit der Mietvertrag samt Nachtrag 
formnichtig seien. Die Vereinbarung nehme 
keinen Bezug auf die weitere Vereinbarung zum 
Mietvertrag aus dem Jahre 2004. Diese 
Vereinbarung zum Mietvertrag wurde zwar 
zeitgleich mit dem Mietvertrag geschlossen, 
allerdings ist sie mangels Bezugs des Miet-
vertrags auf diese Vereinbarung nicht als Anlage 
zum Mietvertrag, sondern als eigenständiger 
Nachtrag zu behandeln. Auf diesen müssen 
spätere Nachträge ausdrücklich Bezug nehmen, 
sofern die Nachträge wesentliche Vertrags-
bedingungen enthalten. Da dieser Bezug fehlte, 
sei der Mietvertrag samt Nachträge formnichtig.
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Fazit:  

Um sich nicht schadensersatzpflichtig zu 

machen, sollte der Vermieter seinen 

Prozessvortrag auf den Prozessstoff beschränken 

und keine Aussagen ins Blaue hinein tätigen. Bei 

Abreden neben dem Mietvertrag sollten diese als 

Nachträge bezeichnet und alle vorherigen 

Nachträge einbezogen werden. 
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